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Einleitung

Im Jahre 1960 veröffentlichte Hans-Georg Gadamer ein Buch mit dem Titel 
„Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik“. Ge-
genstand der hier vorgelegten Untersuchung ist die Frage, was die Rechtswissen-
schaften von dieser Hermeneutik lernen können. Wenn von dieser Hermeneutik 
die Rede ist, so liegt die Vermutung nahe, dass es neben ihr noch weitere gibt und 
in der Tat hat die Hermeneutik in „Wahrheit und Methode“ weder ihre erste Dif-
ferenzierung, noch ihre erste Bearbeitung erfahren. Das Wort „Hermeneutik“ ist 
griechischen Ursprungs, es stammt von ερµηνευειν (hermeneuein) ab, was so-
viel wie „interpretieren“ oder „übersetzen“ heißt. Seit dem 17. Jahrhundert, als das 
Wort erstmalig in der heute gebräuchlichen Form aufgetaucht ist, versteht man 
darunter die Kunst der Auslegung1 und lange bevor die Hermeneutik im Gewand 
des Philosophischen auftrat, gab es eine theologische und eine juristische Herme-
neutik.

Wenn es aber eine juristische Hermeneutik gibt, wieso die Mühen auf sich neh-
men und den Blick über die Grenzen der Disziplin hinaus anstrengen? Sind die 
Rechtswissenschaften sich nicht selbst genug? Werden nicht mit ihrer Hermeneu-
tik die spezifischen Fragen des Verstehens des Rechts ohnehin besser beantwortet 
als mit jeder anderen Hermeneutik, der das Thema fremd ist? Immerhin kann sich 
die juristische Hermeneutik auf eine Tradition berufen, die mit dem klangvollen 
Namen Savignys anhebt und die Forschung, die seitdem betrieben wurde, ist alles 
andere als ergebnislos geblieben. 

Die juristische Hermeneutik hat einen von ihr erarbeiteten Kanon von Regeln 
des Verstehens vorzuweisen, dessen Auftauchen in den einschlägigen Lehrbü-
chern der Methodenlehre so regelmäßig zu verzeichnen ist, dass schon dieser Um-
stand allein seine Maßgeblichkeit zu implizieren scheint. Kaum eine juristische 
Hermeneutik, die nicht in Gestalt einer Methodenlehre in Erscheinung tritt und die 
Vorgabe an den Interpreten richtet, er habe die Rechtstexte im Hinblick auf ihren 
Wortlaut, ihre Systematik, ihre geschichtliche Entwicklung und die mit der Norm-
setzung verbundenen Ziele zu untersuchen. Jeder Jurist hat diese Regeln gelernt 
und sie scheinen sich über die Jahre bewährt zu haben. Warum also nach neuen 
Wegen des Verstehens Ausschau halten? Und noch aus einem weiteren Grund 
kann man die Aussichten des hier angekündigten Unternehmens für fragwürdig 
halten. Ein Blick in das Inhaltsverzeichnis von „Wahrheit und Methode“ verrät, 
dass Gadamer die juristische Hermeneutik für sein eigenes Anliegen für vorbild-

 1 Vgl. Grondin, Einführung in die philosophische Hermeneutik, S. 13.
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lich hält. Erkenntnisgewinne sind damit prima facie hinsichtlich der hier angekün-
digten Blickrichtung eher in umgekehrter Form zu erwarten. 

Entgegen allem ersten Anschein lohnt der Aufwand dennoch, was mit einem 
Umstand zusammenhängt, den man durchaus für erstaunlich halten darf. Über 
die Jahrhunderte hinweg lesen sich die Errungenschaften der Hermeneutik stets 
wie Regeln und Anforderungen an den Interpreten, so wie dies gerade für die ju-
ristische Hermeneutik beschrieben wurde. Die Entwicklung mündet schließlich 
in Diltheys Versuch der Begründung einer allgemeinen Methodenlehre der Geis-
teswissenschaften. Mit ihrer Hilfe sollten die Geisteswissenschaften in die Lage 
versetzt werden, Resultate zutage zu fördern, deren Richtigkeit so unanzweifelbar 
feststehen würde wie das Ergebnis eines naturwissenschaftlichen Experiments. 
Die Hermeneutik verstand sich stets als Methodenlehre und damit als Hilfsdis-
ziplin einer Wissenschaft, deren Zielen und Interessen sie untergeordnet war. Sie 
sollte den Interpreten eines Gesetzes wie den Interpreten der Heiligen Schrift un-
ter den entsprechend wechselnden Vorzeichen das jeweils nötige Rüstzeug an die 
Hand geben, um den Text vernünftig, objektiv und fehlerfrei, das heißt richtig zu 
verstehen. Vergessen wurde über die Fragen nach dem was das Verstehen leisten 
soll – und das ist das Erstaunliche – was das Verstehen zu leisten imstande ist. 
Eigentlich, so müsste man meinen, geht diese Frage, die Frage danach, was gefor-
dert werden kann, dem Fordern voraus. 

Deswegen lohnt sich der Blick auf die philosophische Hermeneutik, denn sie 
geht dieser Frage nach: Unter welchen Bedingungen steht das Verstehen und von 
welchen Voraussetzungen wird es begrenzt? Gadamers Hermeneutik versteht sich 
damit nicht mehr als Methodenlehre und schon gar nicht als Organon der Philo-
sophie. Sie ist selbst Philosophie und führt den Begriff „Hermeneutik“ auf einen 
ursprünglicheren Sinn zurück. Ihr Gegenstand ist das Verstehen des Verstehens. 
Das, was Gadamer mit „Wahrheit und Methode“ bereitzustellen angetreten ist, 
ist nicht weniger als eine Hermeneutik der Hermeneutik. Eine solche nämlich, 
die jedem, der sich im Verstehen übt, die Grundlagen dieses Vorgangs vermittelt, 
ohne ihm Regeln vorzuschreiben. Sie beschreibt das Verstehen damit auf der ers-
ten möglichen Ebene der Zugänglichmachung des Phänomens, als einen Vorgang, 
den man nicht wie eine Methode zur Anwendung bringen und dem man sich nicht 
entziehen kann. Es werden also die Voraussetzungen dargestellt, die jeder Form 
von Verstehen vorausgehen, sei es wissenschaftlich oder naiv, methodisch ange-
leitet oder intuitiv. Sie gelten auch für das Verstehen, dem die juristische Herme-
neutik zu dienen bestimmt ist. 

Die Tatsache, dass über die Anforderungen an das Verstehen, seine Möglichkei-
ten und Grenzen über die Jahrhunderte vernachlässigt wurden, lässt es eher zwei-
felhaft erscheinen, ob die bis dato gestellten Anforderungen an das Verstehen sei-
nen Möglichkeiten gerecht werden. Damit wird hier die Frage zu stellen sein, ob 
die Rechtswissenschaften mit dem Bild, das sie von sich haben, ihrer selbst ge-
recht werden und falls nicht, wo Korrekturen vorzunehmen sind. Die Rechtswis-
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senschaften, der Name sagt es schon, verstehen sich nach wie vor überwiegend me-
thodisch-technisch. Aber verstehen sie sich nicht vielleicht falsch, wenn sie sich 
szientistisch, als naturwissenschaftsanaloge Disziplin verstehen, die über eine Me-
thode verfügen muss, um den Prozess des Verstehens von Recht abzusichern und 
die Richtigkeit seiner Ergebnisse greifbar zu machen? Und ist es überhaupt vor-
stellbar, dass die juristische Hermeneutik objektive Ergebnisse bereitstellt? 

Das Vorgehen der vorliegenden Untersuchung wird der Fragestellung entspre-
chend von „Wahrheit und Methode“ bestimmt. Die darin enthaltenen Ergebnisse 
des Nachdenkens über das hermeneutische Problem, bedürfen der sorgfältigen 
Aufbereitung, wenn aus ihnen Schlüsse für die juristische Hermeneutik gezo-
gen werden sollen. So wie „Wahrheit und Methode“ aufgebaut ist, hat es sich an-
geboten, die vorliegende Arbeit vornehmlich nach den Personen zu gliedern, die 
die Hauptrollen in der Entwicklung der philosophischen Hermeneutik spielen. Sie 
ist letztlich das Resultat eines Gesprächs, in das Gadamer mit seinen Vorrednern 
eingetreten ist. Die wichtigsten Dialogpartner waren Schleiermacher und Dilthey. 
Heidegger übernimmt so etwas wie die Stellung des „Zuflüsterers“. Ein Gutteil 
der Gadamerschen Hermeneutik ist Heideggers Gedanken entlehnt. Im Gegensatz 
dazu dient das Denken Diltheys sowie Schleiermachers dazu, Gadamers eigenen 
Ausführungen Profil zu verleihen – die philosophische Hermeneutik nimmt zu-
nächst durch die Abgrenzung von Dilthey und Schleiermacher Form an. 

Ähnlich wie bei Heidegger nimmt Gadamer positive Anleihen im Denken des 
Aristoteles. Diese Anleihen werden aber nicht, wie es mit denen Schleiermachers, 
Diltheys und Heideggers geschieht, gesondert dargestellt, sondern erst im Zusam-
menhang mit der Darlegung der Schlüsse, die Gadamer aus den vorangegangenen 
Gesprächen insgesamt zieht. Die Anstöße Aristoteles’ waren von so unmittelba-
rem Einfluss auf die Entwicklung einer neuen, einer philosophischen Hermeneu-
tik, dass eine gesonderte Darstellung die Untersuchung zerrissen hätte.

„Wahrheit und Methode“ enthält eine umfangreiche Aufarbeitung der Entwick-
lung der Hermeneutik von ihren Ursprüngen bis heute. Aus den dabei aufgefunden 
Fehlschlüssen wollte Gadamer ein besseres Verständnis von Hermeneutik entwi-
ckeln. Die juristische Hermeneutik, ihre Geschichte und Entstehung mit Savig-
nys Theorien als Ausgangspunkt, hat Gadamer dabei jedoch ausdrücklich ausge-
lassen. Das hat es nahegelegt, die Entwicklung der Hermeneutik bei Savigny einer 
Analyse zu unterziehen, um zu sehen, ob die von Gadamer festgestellten Fehlent-
wicklungen in der Hermeneutik im Allgemeinen auch in der Geschichte der juris-
tischen Hermeneutik stattgefunden haben. 

Die Rechtswissenschaften bleiben in Gadamers Betrachtungen insgesamt ein 
wenig außen vor. Sein Interesse gilt in erster Linie der historischen Forschung, die 
ein besonderes Beispiel für alle anderen geisteswissenschaftlichen Unternehmun-
gen darstellt. Die Rechtswissenschaften werden aber nicht unterschlagen, weil die 
Resultate für sie nicht gelten würden. Die juristische Hermeneutik dient vielmehr 
wie bereits erwähnt als Vorbild, weil die in ihr praktisch erbrachten Leistungen 


